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ein, denn es kann ja nicht sein, dass eine
Überbauungmit150Wohnungengleich
behandelt wird wie die Finanzierung eines
12-Familien-Hauses. Ausserdem hat der
Vorstandentschieden,alle Prüfungsgebühren

abzuschaffen.Weiter sindwirmehrund
mehr bestrebt, unseren Mitgliedern eine
kompetente Finanzierungsberatunganbieten

zukönnen. Dies ist durchaus vergleichbar

mit dem Verhältnis einer Bank zu ihren
Kunden.

Welche Voraussetzungen muss ein
Kreditnehmer erfüllen?
Bei der Prüfung der Gesuche kommen
unsere eigenen Bewilligungskriterien und die
Vorschriften des Bundes im Zusammenhang

mitderWohnraumförderung zum
Tragen. TechnischeVorschriften und Kostenlimiten

sind imWohnraumförderungsgesetz
WFGunddendazugehörigenVerordnungen
geregelt. Eine weitere Voraussetzung ist es

natürlich, dass es sich um einen
gemeinnützigen Bauträger handelt, der sich zur
ChartadesgemeinnützigenWohnungsbaus

bekennt. Auch wir als EGW orientieren uns
andieserCharta.

Und wie prüfen sie die zu finanzierenden
Objekte?

Seit mehr als zehn Jahren stellen wir gleich
wie die Banken auf eine Beurteilung der
Ertragswerteab.Wirnehmendie nachhaltig
erzielbaren Mieterträge und kapitalisieren
sie. Innerhalb des so ermittelten Ertragswertes

dürfen wir bis maximal 80 Prozent
finanzieren. Wir machen keine Unterscheidung

zwischen erster und zweiter Hypothek.

Die EGW-Finanzierungen werden
üblicherweise im Nachgang zu einer
Bankfinanzierung gewährt. Wichtig ist auch zu
wissen, dass wir keinen Unterschied
zwischen kleinen und grossen Wohnbauträgern

kennen. Der Kostenvorteil aus der
Solidarbürgschaft kommt damit unabhängig
von der Grösse und der Höhe der
Beteiligungsquote allen zugute. Die Abwicklung
muss man sichzu Beginn so vorstellen, wie
wenn ein Bauträger eine neue Bankbeziehung

aufbaut:Auch wir müssenunseinBild
überdenBauträgerundüberdas Bauvorhaben

oderdieLiegenschaft machen können.

Ist auch die Finanzierung von Neubauten
möglich?
Als EGW sind wir in erster Linie ein
Umfinanzierer: Wir konsolidieren Baukredite
oder lösen bestehende Hypotheken ab.
Bau-oder Umbauvorhabenkönnenwirnur
unter besonderen Voraussetzungen
finanzieren. Die Auszahlung einer Anleihequote
darf grundsätzlich erst erfolgen, wenn das
Bauvorhaben praktisch abgeschlossen und
dieVermietungderWohnungen nachgewiesen

ist. Es istabermöglich undwirdauchoft
praktiziert, Geld auf bestehenden Gebäuden

aufzunehmen und Schuldbriefe auf
diesen Objekten als Sicherheit zu hinterlegen,

dieMittel dann aber für einen Neubau
oder für einUmbauvorhaben einzusetzen.

Kommt es auch vor, dass sie Gesuche ablehnen

müssen?
Das ist zum Glück selten.Dazu beigetragen
hatdieTatsache, dass dieBeurteilungskriterien

in jeder Beziehung offengelegt sind.
Von der Geschäftsstelle aus können wir
schon bei einemersten Kontakt darauf
hinweisen, ob das Projekt finanzierbar ist oder
nicht. Je nachdem wird dann gar kein
Gesuch eingereicht.

Musste die Emissionszentrale auch schon
Verluste hinnehmen?
Früher operierten wir mit anderen
Finanzierungsgrundlagen. In den 1990er-Jahren
ist es vorgekommen, dass wir WEG-
Bürgschaften abgelöst haben. Ich kann aber
auch sagen, dass wir seit dem Inkrafttreten
des neuen Wohnraumförderungsgesetzes
im Jahr 2003 keinen Franken Kapitalverlust
erlitten haben. Dabei haben wir zwischen
2003und 2009 immerhin mehr als1,6
Milliarden Franken an Anleihen aufgenommen
und platziert.

Interview:Jürg Zulliger
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Günstige Finanzierung für zehn Jahre
Am 9. März 2010 hat die EGW die Anleihe
Serie 36 um 27,8 Millionen auf neu 115,1
Millionen Franken aufgestockt. Elf gemeinnützige

Bauträger haben sich auf diese Weise

langfristige Mittel für die Finanzierung
von Wohnbauten beschafft. Die All-in-Costs
für eine Laufzeit von 9,661 Jahren betragen
2,397 Prozent. Eine nächsteEmission ist für
das 2. Quartal 2010 geplant.
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